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Art. 520.9.1: Änderungsanträge Sportreglement STTL - Aufstiegsbedingungen 
 
Antragsteller:   STTL-Vorstand  
Zuständige Instanz:  Nationalligaversammlung, STTL-Kammer 
Abstimmungstermin:  05.12.2025 
Inkrafttreten:   2026/2027 
 
Antrag zur Änderung des Sportreglements Art. 520.9.1 und 510.10.1 (zuhanden der NLV) 
 
Von der NLV zu genehmigen: 
510.10.1 Die Mannschaften der NLB, die in die STTL Men oder STTL Women aufsteigen 
möchten, müssen gemäss Artikel 520.9.1 von der STTL geprüft werden und vor dem ersten 
Spieltag der Playoffs die Freigabe für einen möglichen Aufstieg erhalten. Mannschaften, 
welche die Kriterien gemäss Artikel 520.9.1 nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen erfüllen, 
haben keinen Anspruch auf eine Verlängerung. 
510.10.2 1 Nach Abschluss der Gruppenmeisterschaft, allfälliger Play-off Spiele und Ablauf des 
Rückzugstermins wird in Berücksichtigung aller Abstiege gemäss Art. 510.12 sowie der freiwilligen 
Abstiege, Rückzüge, Aufstiegsverzichte und Fusionen eine Liste der aufstiegsberechtigten 
Mannschaften erstellt, um die Kandidaten für den Aufstieg bzw. die Beteiligung an den Auf-
/Abstiegsspielen zu ermitteln 
 
STTL-Kammer:  
520.9.1 Der STTL-Vorstand prüft aufgrund der von der NL übergebenen Liste gemäss Art. 510.10.1 
vollständigen Anträge der aufstiegsberechtigen NLB-Mannschaften, ob die betroffenen Clubs 
zusätzlich zu den sportlichen Kriterien (inklusive Art. 510.11.2 und 510.11.3) die folgenden 
Anforderungen in der Nachwuchsförderung und in der Logistik erfüllen:  

- Angebot eines Nachwuchstrainings im Rahmen von J+ S (ein im Vorjahr abgeschlossener 
sowie ein im aktuellen Jahr laufender Kurs) 
- Teilnahme einer Mannschaft an den Nachwuchs MM (Regionalmeisterschaft, 
Qualifikationen der Regionalverbände oder nationale Finalrunde) 
- Lizenzierung mindestens eines U15-Spielers oder jünger, der in der laufenden Saison für 
den Club in der Mannschaftsmeisterschaft gespielt hat. 
-Technische Sicherstellung der Spielübertragung (gemäss Formular «Überprüfung der 
Bedingungen für das Spielen in der STTL») 
- Einhaltung der Kriterien wirtschaftlicher Solidität (gemäss Formular «Überprüfung der 
Bedingungen für das Spielen in der STTL») 

 
 
520.9.2 Sind alle obigen Kriterien für einen Aufstieg in die STTL am ersten Tag der Playoff der 
laufenden Saison erfüllt, so bezeichnet der STTL-Vorstand die direkten Aufsteiger in die STTL sowie 
die Teilnehmer an den Auf-/Abstiegsspielen NLB/STTL. 
 
520.9.3 Wenn eine oder mehrere NLB-Mannschaften die Kriterien gemäss Art. 520.9.1 nicht 
vollständig erfüllen, können NLB-Mannschaften geprüft werden, die nicht direkt für den 
Aufstieg qualifiziert sind. 
Erfüllt keine Mannschaft der NLB die Anforderungen gemäss Artikel 520.9.1 vollständig, muss 
der STTL-Vorstand die Mannschaften bezeichnen, die aufstiegsberechtigt sind, und bis zum 
ersten Tag der Playoffs die Bezeichnungen sowie eine schriftliche Begründung an alle 
Beteiligten kommunizieren.  
 
 
Begründung:  
Infolge der Situation der Saison 2024/25 (Rekurs ABTT) wurde versucht, die Punkte entsprechend 
den folgenden Bedürfnissen anzupassen und zu verbessern: 
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• Jede Mannschaft der NLB sollte den Meistertitel der NLB gewinnen können, auch wenn 

sie nicht in die STTL aufsteigen will oder kann. 

• Es ist notwendig, das Prüfverfahren der Kriterien, welche die Clubs für den Aufstieg in die 

STTL erfüllen müssen, klarer festzulegen. 

• Die Verantwortung, sich bis zu einem bestimmten Datum überprüfen zu lassen, liegt 

letztlich bei den Clubs. 

• Die Kriterien wurden ergänzt oder klarer formuliert mit weniger Interpretationsspielraum. 

 
 
 
Stellungnahme STTL-Vorstand: 
Siehe Begründung. 
 
 
Empfehlung des STTL-Vorstands: 
Der STTL-Vorstand empfiehlt gemäss Mehrheitsbeschluss eine Annahme. 
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Überprüfung der Bedingungen für das Spielen in der STTL gemäss Artikel 520.9.1 
 

Der Tischtennisclub: ____________________ 
 
vertreten durch: ______________________ (und ________________________) 
mit rechtsgültiger Unterschrift / mit rechtsgültigen Unterschriften gemäss den Statutenartikeln des 
Clubs _________ (Artikelnummer), 
 
stellt am _______________________ das Gesuch, als mögliche STTL-Mannschaft für die folgende 
Saison überprüft zu werden. 
 

1. Angebot eines Nachwuchstrainings im Rahmen von J+ S (ein im Vorjahr abgeschlossener 

sowie ein im aktuellen Jahr laufender Kurs) 

Aktuelle Saison  Ja Nein 

Vorsaison  Ja Nein 

 

Unterlagen: Kopie der Zahlungsverfügung (BASPO) 

 

2. Teilnahme einer Mannschaft an den Nachwuchs MM (Regionalmeisterschaft, 

Qualifikationen der Regionalverbände oder nationale Finalrunde) 

Aktuelle Saison  Ja Nein 

 

Unterlagen:  Auszug aus Click.tt 

 

3. Lizenzierung mindestens eines U15-Spielers oder jünger, der in der laufenden Saison für 

den Club in der Mannschaftsmeisterschaft gespielt hat. 

Aktuelle Saison  Ja Nein 

 

Unterlagen:  Auszug aus Clic.tt 

 

4. Technische Sicherstellung der Spielübertragung 

Der Saal verfügt über eine stabile 5G-Verbindung oder über ein WLAN oder über eine 

herkömmliche Ethernet-Internetleitung. 

 

5G  Ja Nein 

WLAN  Ja Nein  Geschwindigkeit Upload: ……………….. 

     Geschwindigkeit Download: …………….. 

Ethernet: Ja Nein 

 

Es stehen Steckdosen und ausreichend Platz in den Boxen zur Verfügung, um eine Kamera 

zu installieren (1 m²). 

  Ja Nein 

5. Einhaltung der Kriterien wirtschaftlicher Solidität 

Liquiditätsgrad 2 > 100%  

((Liquide Mittel + Förderung) / Kfr Schulden)*100 

 

Liquiditätsgrad:  ……………………….. 

 

Unterlagen: Genehmigte Jahresrechnung der Vorsaison und Protokoll der genehmigenden 

Versammlung 
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Regelmässige Bezahlung der Spieler, der Sozialabgaben und der Quellensteuern.  

Unterlagen: 

 

• Schriftliche Erklärung jedes Spielers (STTL oder NLB), ob der Club mit den Zahlungen 

im Reinen ist (Erklärung höchstens 30 Tage alt). 

• Bestätigung der Zahlung der AHV oder Erklärung, weshalb man nicht bei der AHV 

eingetragen ist. 

• Bestätigung der Zahlung der Quellensteuer oder Erklärung, weshalb man nicht bei der 

Quellensteuer eingetragen ist. 

Massgebliche Fakten: Sollte zwischen dem Datum der eingereichten Unterlagen und dem ersten Tag 
der Playoffs ein Ereignis eintreten, das einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanzen des Vereins hat, 
ist dieser verpflichtet, dies unverzüglich zu melden. Ebenso ist das Sekretariat berechtigt, dies zu 
verlangen. 
 
 
 
Die Prüfung dieser Dokumente durch der Sekretariat STTL kann bis zu 10 Arbeitstage dauern. Es liegt 
in der Verantwortung der Clubs, die Unterlagen rechtzeitig einzureichen. 
 
Ort 
Datum 
 
Unterschriften: 
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